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Das Landgericht Hamburg ha-
be bestätigt, dass der Handel
mit gebrauchten Microsoft-Li-
zenzen ohne jede Einschrän-
kung rechtmäßig ist, heißt es in
einer Mitteilung von Seiten
Usedsofts. In dem Verfahren
ging es um den Weiterverkauf
von einzelnen Lizenzen aus ei-
nem Volumenvertrag heraus.
Laut der Urteilsbegründung 
ist die „Veräußerung einzelner
Microsoft-Software-Lizenzen,
die zuvor im Rahmen von Vo-
lumenlizenzverträgen wie zum
Beispiel Select-Verträgen ab-
gegeben worden waren, auch
ohne Zustimmung von Micro-
soft wirksam möglich“. In dem
Moment, in dem Microsoft sei-
ne Software in Verkehr bringe,
erschöpfe sich das weitere Ver-
breitungsrecht des Herstellers,
so die Richter der Hansestadt.

Microsoft hatte in der Vergan-
genheit immer wieder damit
argumentiert, dass sich der Er-
schöpfungsgrundsatz nicht auf
Lizenzen aus Volumenverträ-
gen übertragen lasse. Eine Auf-
splittung dieser Softwarepake-
te sei wegen der dabei gewähr-
ten günstigeren Konditionen
nicht rechtens, behauptet der
Hersteller. Dieser Argumenta-
tion wollte das Landgericht

nicht folgen. Es sei für die Fra-
ge des Eintritts einer urhebe-
rechtlichen Erschöpfung gänz-
lich irrelevant, heißt es in der
Erklärung Usedsofts. Entspre-
chende Klauseln in den Lizenz-
bedingungen Microsofts seien
unwirksam. Bei der Erschöp-
fung handle es sich um ein
„zwingendes Recht, das nicht
vertraglich abgedungen wer-
den kann“.

Auch die Art und Weise, wie der
Erstkäufer die Software erhal-
ten habe, spielt nach Auffas-
sung Usedsofts bei der Frage,
ob sich die Rechte des Herstel-
lers an seinem Produkt er-
schöpfen oder nicht, keine 
Rolle. Der Lizenzhändler be-
ruft sich auch dabei auf die
Hamburger Richter. „Wenn die
unkörperliche Übertragung die
Übergabe eines physischen
Werkstücks ersetzt, dann muss
auch hinsichtlich des unkör-
perlich hergestellten Werk-
stücks Erschöpfung eintreten.“
Das bedeutet, dass nach Über-
zeugung des Landgerichts der
Erschöpfungsgrundsatz auch
für Software gilt, die nicht per
CD verbreitet wurde.

Genau in dieser Frage musste
Usedsoft in den zurückliegen-

den Monaten einige herbe Nie-
derlagen einstecken. Anfang
des Jahres hatte Oracle gegen
den Anbieter von Second-
Hand-Software geklagt, weil
dieser Nutzungsrechte für
Oracle-Lizenzen weiter ver-
äußern wollte (siehe auch:
Oracle geht gegen Lizenzhänd-
ler vor (http://www.computer
woche.de/produkte_technik/
software/572014/index.html)
und Streit um Gebrauchtsoft-
ware geht weiter (http://www.
computerwoche.de/produkte_
technik/software/572472/in
dex.html) ). Die Software selbst
hätten sich die Käufer jedoch
von Oracles Website herunter-
laden sollen. Das Landgericht
München schob dieser Praxis
einen Riegel vor. Begründung:
Damit werde das allein dem
Hersteller zustehende Verviel-
fältigungsrecht verletzt. Auch
im Berufungsverfahren vor
dem Oberlandesgericht Mün-
chen zog Usedsoft im Sommer
2006 den Kürzeren (siehe auch:
Oracle punktet gegen Lizenz-
händler (http://www.computer
woche.de/nachrichten/579718/
index.html) ).

Mit dem Hamburger Urteil
fühlt der Münchner Lizenz-
händler wieder Rückenwind

Gericht bestätigt Handel mit
Microsoft-Volumenlizenzen

Laut einem Urteil des Hamburger Landgerichts dürfen auch Einzellizenzen
aus einem Volumenvertrag heraus weiter verkauft werden.
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für seine Geschäfte. „Dieses
Urteil zeigt eindeutig, dass der
Handel mit gebrauchter Soft-
ware ohne jede Einschränkung
rechtmäßig ist“, triumphiert
Usedsoft-Chef Peter Schnei-
der. Zudem werde den unan-
ständigen Einschüchterungs-
versuchen der amerikanischen
Softwaremonopolisten eine
Absage erteilt“.

Während der vergangenen Mo-
nate war der Streit zwischen
Softwareherstellern und Ge-
brauchthändlern um die Recht-
mäßigkeit des Gebrauchtsoft-
warehandels eskaliert. Nach
dem Urteil in München hatte
Usedsoft weiter damit gewor-

ben, dass der Second-Hand-
Handel grundsätzlich bestätigt
sei. Andere Händler wie i2Core
hatten sich dieser Interpretati-
on angeschlossen. Diese Be-
hauptung ging dem Oracle-
Management zu weit. Der Da-
tenbankspezialist erwirkte ge-
gen beide Unternehmen einst-
weilige Verfügungen, wonach
diese Behauptungen nicht wei-
ter verbreitet werden dürften
(siehe auch: Oracle zieht weiter
gegen Lizenzhändler ins Feld
(http://www.computerwoche.
de/nachrichten/582231/in
dex. html) und Oracle vs. Used-
soft: Schlammschlacht um Se-
cond-Hand-Software (http://
www.computerwoche.de/nach

richten/580010/index.html) ).
„Alberne Wortklaubereien“ in
den Augen der Usedsoft-Ver-
antwortlichen .

Doch auch in den Reihen der
Lizenzhändler gibt es Streit -
offenbar darüber, inwieweit
man mit den Softwareherstel-
lern kooperieren oder die Kon-
frontation suchen sollte. Das
jetzt beendete Verfahren vor
dem Landgericht in Hamburg
war nicht von Microsoft selbst
ausgegangen. Geklagt hatte ein
konkurrierender Microsoft-
Vertragshändler, der Usedsoft
zufolge einen Wettbewerber
vom Markt drängen wollte.
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